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 D. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

  UND SCHLUSSBEMERKUNG 

 

 

 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jah-

resabschluss zum 31.12.2022 der Allianz Foundation unter dem Datum 

vom 28.04.2023 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

erteilt, der hier wiedergegeben wird: 

 

  
 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die Allianz Foundation: 

 

 

Prüfungsurteil 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Allianz Foundation – bestehend aus der 

Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 – geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-

kenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 

Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-

lichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stiftung zum 

31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 

bis zum 31.12.2022. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu kei-

nen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 

geführt hat. 
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Grundlage für das Prüfungsurteil 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-

hend beschrieben. Wir sind von der Stiftung unabhängig in Übereinstim-

mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-

einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu 

dienen.  

 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jah-

resabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 

und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Stiftung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 

die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt ha-

ben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-

stellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter 

dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 

Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-

antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-

sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Das Kuratorium ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-

gungsprozesses der Stiftung zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 

  



R H S 
 

Rein · Hambrecht · Singer GmbH 
 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft Seite 16 

 

 

 

10117 JA 2022/12  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-

ses 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 

Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungs-

vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss bein-

haltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garan-

tie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung ei-

ne wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als we-

sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 

sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewah-

ren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus  

-  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter 

oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, pla-

nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 

dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 

Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-

rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-

halten können.  

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-

schlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen 

zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-

doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-

teme der Stiftung abzugeben.  
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- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 

von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 

damit zusammenhängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den 

gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-

langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-

same Zweifel an der Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 

dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-

stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Be-

stätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stiftung ihre 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 

Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-

schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-

stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Stiftung vermittelt.  

 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem 

den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 

Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kon-

trollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
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Vermerk über die Erweiterung der Jahresabschlussprüfung aufgrund Artikel 

16 Bayerisches Stiftungsgesetz (BayStG) 

 

Wir haben die Erhaltung des Stiftungsvermögens zum Bilanzstichtag 

31.12.2022 und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel im 

Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 geprüft.  

 

Nach unserer Beurteilung wurden in allen wesentlichen Belangen das Stif-

tungsvermögen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 erhalten und die Stiftungs-

mittel im Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 satzungsge-

mäß verwendet. 

 

Wir haben unsere Prüfung aufgrund von Artikel 16 Bayerisches Stiftungs-

gesetz (BayStG) unter Beachtung des International Standard on Assurance 

Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt. Danach wenden wir als 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssi-

cherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirt-

schaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirt-

schaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer ein-

schließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehal-

ten. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 

nachfolgend weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die 

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen. 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Erhaltung des Stif-

tungsvermögens und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel 

sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als 

notwendig erachtet haben. 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob in 

allen wesentlichen Belangen das Stiftungsvermögen zum Bilanzstichtag er-

halten und die Stiftungsmittel im Geschäftsjahr satzungsgemäß verwendet 

wurden, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile in Be-

zug auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die satzungsmäßige 

Verwendung der Stiftungsmittel beinhaltet. Während der Prüfung üben wir 

pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.“ 

  




